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/ §3
(1) Die Lieferer sind verpflichtet, mit den Bestellern Jah

resverträge im Grobsortiment gemäß § 2 Abs. 3 abzuschlie
ßen. Der Vertragsabschluß hat zu erfolgen:

a) über alle Lieferungen mit Ausnahme der im Buchst, b 
genannten, sobald die Vertragsbedingungen für den Jah
resvertrag im Grobsortiment auf Grund der staatlichen 
Aufgaben sowie der anderen im § 23 Abs. 1 des Vertrags
gesetzes genannten Entscheidungen und Bedingungen 
ausreichend bestimmt werden können, spätestens jedoch 
1 Monat nach Übergabe der staatlichen Planauflagen;

b) über Lieferungen für vorrangige Vorhaben und Aufga
benstellungen gemäß § 26 des Vertragsgesetzes innerhalb 
von 2 Monaten nach Übergabe der staatlichen Aufgaben 
oder, soweit die Bestellung nach dem Zeitpunkt gemäß 
§ 2 Abs. 1 erfolgte, spätestens 1 Monat nach dem Zugang 
der Bestellung.

(2) Über Bedarf für vorrangige Vorhaben und Aufgabenstel
lungen gemäß § 26 des Vertragsgesetzes ist ein vollspezifizier
ter Liefervertrag abzuschließen, wenn der Besteller es ver
langt und die nach den Rechtsvorschriften erforderlichen Vor
aussetzungen des Vertragsabschlusses insbesondere Bilanzent
scheidungen vorliegen.

(3) Ein vollspezifizierter Liefervertrag kann auch abgeschlos
sen werden, wenn ein Bedarf im Laufe des Planjahres ent
steht. —

(4) In den Fällen der Absätze 2 und 3 ist das Vorliegen der 
Jahresbestellung keine Voraussetzung für den Abschluß des. 
vollspezifizierten Liefervertrages.

§4
(1) Der Jahresvertrag im Grobsortiment ist nach Sortiment 

und Leistungszeit zu. spezifizieren. Dazu hat der Besteller dem 
Lieferer bis spätestens 3 Monate vor Beginn des jeweiligen 
Lieferquartals ein Spezifikationsangebot zu übergeben. Das 
Spezifikationsangebot für das I. Quartal kann mit der Jahres
bestellung übergeben werden.

(2) Der Lieferer ist verpflichtet, das Spezifikationsangebot 
spätestens 2 Monate vor Beginn des Lieferquartals anzuneh
men oder ein Gegenangebot zu unterbreiten. Das Spezifika
tionsangebot gilt als angenommen, wenn bis zum Ablauf der 
genannten Frist kein Gegenangebot unterbreitet wird.

(3) Der Besteller ist verpflichtet, innerhalb von 2 Wochen 
nach dem Zugang das Gegenangebot anzunehmen oder die 
zuständigen Organe zur Entscheidung einzuschalten.

(4) Die Regelungen der Absätze 1 bis 3 gelten für das
I. Quartal unabhängig davon, ob der Jahresvertrag bereits 
abgeschlossen wurde.

§5
(1) Der Besteller kann dem Lieferer eine Spezifikation für 

das gesamte Planjahr übergeben, wenn er seinen volkswirt
schaftlich begründeten Bedarf bereits zu dem sich aus § 2 
Abs. 1 ergebenden Zeitpunkt nach Sortiment und Leistungs
zeit mit ausreichender Sicherheit bestimmen kann. Er ist be
rechtigt, die Spezifikation bis spätestens 3 Monate vor Beginn 
des jeweiligen Lieferquartals zu ändern. Erfolgt innerhalb 
der genannten Frist keine Änderung, gilt die für das Planjahr 
übergebene Spezifikation.

(2) Die Annahme des Spezifikationsangebots erfolgt für das 
jeweilige Quartal. Die Absätze 2 und 3 des § 4 gelten entspre
chend.

§ 6

Preiszuschlag
(1) Die Partner können entsprechend den Rechtsvorschriften 

über die Kalkulation zur Bildung von Industriepreisen einen 
Preiszuschlag vereinbaren, wenn der Besteller die Fristen 
gemäß § 4 Abs. 1 oder gemäß § 5 Abs. 1 oder eine andere durch 
Rechtsvorschrift bestimmte Spezifikationsfrist überschritten 
hat und der Lieferer das Spezifikationsangebot annimmt.

(2) Ein Preiszuschlag kann auch dann vereinbart werden, 
wenn ein Angebot zum Abschluß eines vollspezifizierten Ver
trages gemäß § 3 Absätze 2 und 3 oder zum Abschluß eines 
Quartalsvertrages angenommen wird, obwohl es später als 
3 Monate vor Beginn des Lieferquartals oder nach Ablauf 
einer anderen durch Rechtsvorschrift bestimmten Bestellfrist 
abgegeben wurde.

(3) Die Regelungen der Absätze 1 und 2 gelten auch für vor
rangigen Bedarf gemäß § 26 des Vertragsgesetzes und für Lei
stungen an Besteller gemäß § 3 der Lieferverordnung (LVO).

(4) Ein vereinbarter Preiszuschlag darf 12 % des gesetz
lichen Preises nicht überschreiten.

Spezielle Bestell- und Lieferbedingungen
§7

(1) Wenn die Spezifik der Erzeugnisse es erfordert, kann 
durch Entscheidung des Generaldirektors des bilanzierenden 
oder bilanzbeauftragten Kombinats festgelegt werden, daß 
über die Erzeugnisse einer Bilanzposition anstelle der Jahres
verträge vollspezifizierte Quartalsverträge abzuschließen sind. 
Die Entscheidung bedarf der Zustimmung der Fondsträger.

(2) Wurde der Abschluß von vollspezifizierten Quartalsver- 
trägen gemäß Abs. 1 festgelegt, gelten die Fristen gemäß § 4 
Absätze 1 bis 3 als Fristen für die Bestellung und den Ver
tragsabschluß.

§ 8
In den Fällen, in denen die Reproduktionsbedingungen dies 

erfordern, können andere Termine für die Bestellung, den 
Vertragsabschluß und die Spezifikation sowie andere Ver
tragszeiträume, als in dieser Verordnung geregelt sind, be
stimmt werden. Diese Ausnahmen dürfen nur durch Rechts
vorschriften oder durch Koordinierungsverträge der Kombi
nate festgelegt werden.

Erlaß von Versorgungsanordnungen

§9
(1) Die Bestell- und Vertragsabschlußfristen sind durch Ver

sorgungsanordnungen oder andere spezielle Rechtsvorschrif
ten festzulegen, wenn die Reprodüktionsbedingungen von den 
§§ 2 bis 5 abweichende Regelungen für die Erzeugnisse eines 
Industriezweiges erfordern oder wenn den Erzeugnissen be
sondere Bedeutung für die planmäßige, proportionale Ent
wicklung der Volkswirtschaft zukommt.

(2) Versorgungsanordnungen werden von dem bilanzver
antwortlichen Minister erlassen. Versorgungsanordnungen und 
andere spezielle Rechtsvorschriften, durch die Bestell- und 
Vertragsabschlußfristen festgelegt werden, sind mit den Mi
nistern und Leitern anderer zentraler Staatsorgane abzustim
men, denen die Hauptverbraucher unterstehen, und bedürfen 
der Zustimmung des Ministers für Materialwirtschaft, des 
Vorsitzenden der Staatlichen Plankommission und des Vor
sitzenden des Staatlichen Vertragsgerichts. Für Besteller ge
mäß § 3 Absätze 1 und 2 der Lieferverordnung (LVO) finden 
diese Rechtsvorschriften nur unter den im § 4 Abs. 3 der Lie
ferverordnung (LVO) bestimmten Voraussetzungen Anwen
dung.

§10
In die Versorgungsanordnungen sind in Konkretisierung der 

Rechtsvorschriften zur Planung und Bilanzierung und entspre
chend den unterschiedlichen Reproduktionsbedingungen ins
besondere Festlegungen aufzunehmen über

1. die Zusammenarbeit der Kombinate und Betriebe bei der 
Bedarfsermittlung;

2. die Abstimmung des Aufkommens und des Bedarfs zwi
schen Bestellern und Lieferern bei der Vorbereitung und 
Ausarbeitung der Planentwürfe;

3. die Durchführung der Bilanzabstimmungen;
4. die Verteidigung des von den Bestellern geltend gemach

ten Bedarfs;


